
O 
Wann werden die Kosten für die Aus- und Fortbildung nicht von der 

BGW übernommen? 

In der Grw1dlagen-Vorscl1rift DGl.NVorschrift 1@ ist für den betrieblichen Arbeits- uind 
Gesundhertsschutz geregelt, dass Personen mit medizinischen Qualifikati:onen als Ersthelteri11nen 
oder Ersthelfer eingesetzt vveud'en können, ohne dass sie eine Erste-Hilfe-Grundausbildung 
absolviert halben. Voraussetzung ist, dass s.ie über eine satilitäts- oder reuungsdie11stliche 
Ausbildung oder eir1 <e abgeschlossene Ausbildutilg in einem Beruf des Gesundheitswesens verfüge11. 
Die BGW übernimmt in diesem FaU !keine Kosten für Erste-Hme-Ausbilldtmg. 

Die DGUV Regel 100-001 @ präzisiert wi-e folgt, !bei vvelcl1ern Personenkreis Ers.te Hälfe zum 
Hauptbemf gehört.: 

• Personen mit sanätätsdiens.Hicher/,•eltungsdienstlicher Qualifilkation slnd ins'besondere

0 RettungslielferTrn11er1/-helfer, Rettungssanitäterinnen/ =sanltäter,

o Reuungsas.sistentirmen/-assistenten

• Berufe des Gesundheitswesens sind insbesondere

o Arztinnen und Arzt,e

o Gesundheits- und Krankenpflege_rinnen und -pfleger

o Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -Kinderkrankenpfleger

o Hebammen und Entbindungshelfer

o Gesundheits- und Krankenpfleg,ehelferinne11 bzw. -helfer

o Altenpflegerinnen bzw. -pfleger

o Medizinische Fachangestellte

o Masseurinnen und Masseure

o medizinische Bademeisterinnen und Baderneister

Physiotherapeutinnen und -therapeuten

o Heilpraktiker/innen

o Heilerzlellungspfl.egerinnen und -pfleger

o Fachangestellte für Bäderbetriebe

Sofern solche Personen mit medizinischer Qualifikation regelmäßig Erste-Hilfe-Maßnahmen 
durchfül1ren oder sich anders fortbilden, müssen sie auch keine weiteren Erste-Hilfe
Scl1ulunge11/Fortbildungen besuchen. Ein Nachweis darüber l1at vorzuliegen. 


